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RS OGH 1990/11/21 9ObA274/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1990

Norm

ABGB §1153 B

Rechtssatz

Ist im Dienstvertrag das Tätigkeitsgebiet des Arbeitnehmers nur mit "Chefchemiker" umschrieben, überschreitet der

Arbeitgeber sein Weisungsrecht nicht, wenn er den Arbeitnehmer statt wie bisher für Überwachungstätigkeiten

nunmehr für Planungstätigkeiten einsetzt (§ 48 ASGG).
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